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Der unlimitierte Alkoholkonsum und die damit verbundene Delinquenz (Gewalt,
Raub, Drogenhandel) im öffentlichen Raum werden zunehmend zur Belastung für
das Sicherheitsbefinden der Bevölkerung. Zentral gelegene öffentliche Plätze sind
in den späten Nachmittags- und in den Nachtstunden objektiv und subjektiv ein
Sicherheitsrisiko.

Einheimische wie Touristen aus dem In- und Ausland waren davon schon
betroffen oder sind zumindest sehr irritiert über die Zustände auf zentralen Plätzen
in unserem Kanton.

Um die unerfreuliche Entwicklung zu stoppen, sind Massnahmen zu ergreifen,
wie sie in anderen Ländern mit Erfolg praktiziert werden. So ist die Möglichkeit
bekannt, Rayons zu bezeichnen, wo das öffentliche Trinken von Alkohol und das
offene Mitführen von Alkohol untersagt sind (sogenannte Controlled Drinking Zone).

Der Ausschank von Alkohol in Restaurants soll davon nicht tangiert sein, sofern
der Konsum auf dem Areal des Betriebes erfolgt und der Alkohol unter Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften ausgeschenkt wird. Hingegen ist in solchen Rayons der
Verkauf (inklusive der Verkauf in Restaurants über die Gasse) von Alkohol zu ver-
bieten.

Der Regierungsrat wird darum aufgefordert, dem Kantonsrat eine Gesetzesanpassung
vorzuschlagen, die es erlaubt, Rayons zu bezeichnen, auf denen der Alkoholkonsum,
der Verkauf und das offene Mitführen von Alkohol unter Androhung von Busse
verboten sind.
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